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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/18702, 17/21028 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Wohnraum-
förderungsgesetzes und des Bayerischen Woh-
nungsbindungsgesetzes 

§ 1 
Änderung des  

Bayerischen Wohnraumförderungsgesetzes 

Das Bayerische Wohnraumförderungsgesetz 
(BayWoFG) vom 10. April 2007 (GVBl. S. 260, BayRS 
2330-2-I), das zuletzt durch § 1 Nr. 300 der Verord-
nung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. Art. 5 Abs. 2 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. in Höhe von 5 000 € bei Ehepaaren und Le-
benspartnern bis zum Ablauf des siebten auf 
den Beginn der Ehe oder der Lebenspartner-
schaft folgenden Kalenderjahres.“ 

3. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungs-
ermächtigung“ angefügt. 

b) In Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Ein-
kommensteuergesetzes“ die Angabe „(EStG)“ 
eingefügt. 

4. In Art. 7 Satz 4 werden die Wörter „des Einkom-
mensteuergesetzes“ durch die Angabe „EStG“ er-
setzt. 

5. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Art. 11 
Einkommensgrenzen,  

Verordnungsermächtigung“. 

b) Der Wortlaut wird Abs. 1 und wird wie folgt 
geändert: 

aa) Satz 1 Halbsatz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nr. 1 wird die Angabe „19 000 €“ 
durch die Angabe „22 600 €“ ersetzt. 

bbb) In Nr. 2 wird die Angabe „29 000 €“ 
durch die Angabe „34 500 €“ ersetzt. 

ccc) Im Satzteil nach Nr. 2 wird die Angabe 
„6 500 €“ durch die Angabe „8 500 €“ 
ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „des Einkom-
mensteuergesetzes um weitere 1 000 €“ 
durch die Wörter „EStG um weitere 2 500 €“ 
ersetzt. 

c) Es wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) 
1
Das Staatsministerium für Wohnen, 

Bau und Verkehr wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium der Finan-
zen, für Landesentwicklung und Heimat durch 
Rechtsverordnung 

1. die in Abs. 1 genannten Einkommens-
höchstgrenzen anzupassen, 

2. für bereits gebundenen Wohnraum abwei-
chend von den nach  

a) Art. 13,  

b) den §§ 88 bis 88e des Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes (II. WoBauG) in der 
bis zum 31. Dezember 2001 geltenden 
Fassung oder  

c) § 13 des Wohnraumförderungsgesetzes 

durch die Bewilligungsstellen getroffenen 
Förderentscheidungen höhere Einkom-
mensgrenzen zu bestimmen,  

wenn dies unter Berücksichtigung der allge-
meinen Einkommensentwicklung zur Beibe-
haltung der bisher erfassten Zielgruppe der 
Wohnraumförderung und zur Erreichung der 
Förderziele nach Art. 2 Abs. 1 und 2 sowie zur 
Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Be-
wohnerstrukturen erforderlich ist. 

2
Die Er-

mächtigung nach Satz 1 Nr. 1 umfasst auch 
die Bestimmung des Erhöhungsbetrags für je-
des zum Haushalt gehörende Kind im Sinn des 
§ 32 Abs. 1 bis 5 EStG sowie für jedes Kind, 
dessen Geburt auf Grund einer bestehenden 
Schwangerschaft zu erwarten ist.“ 

6. In Art. 21 Abs. 1 werden die Wörter „erhebt, ver-
arbeitet und nutzt“ durch das Wort „verarbeitet“ er-
setzt. 
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7. Der Überschrift des Art. 23 wird das Wort „ , Ver-
ordnungsermächtigung“ angefügt. 

8. Art. 24 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 Halbsatz 2 wird gestrichen. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 einge-
fügt: 

„
2
Nach dem Wohnraumförderungsgesetz 

vor dem 1. Mai 2007 wirksam gewordene 
Entscheidungen und sonstige Maßnah-
men gelten unbeschadet Art. 11 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 weiter.“ 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Nrn. 1 bis 4 durch die 
folgenden Nrn. 1 bis 10 ersetzt: 

„1. § 42 Abs. 1 Satz 3 II. WoBauG in Ver-
bindung mit § 88 Abs. 3 II. WoBauG 
auf nach den §§ 42 bis 45 II. WoBauG 
bewilligte Darlehen für die Bilanzierung 
von Aufwendungsdarlehen und Annui-
tätsdarlehen,  

2. § 44 Abs. 2 und 3 II. WoBauG für Zins-
erhöhungen und erstmalige Verzin-
sungen,  

3. § 44 Abs. 4 Satz 2 und 3 II. WoBauG 
für Tilgungserhöhungen,  

4. § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 II. WoBauG 
für Kündigungen,  

5. § 45 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2, Abs. 6 
Satz 4 und Abs. 7 II. WoBauG für die 
Bewilligung eines Zusatzdarlehens bei 
Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiedlun-
gen und Kaufeigentumswohnungen,  

6. § 45 Abs. 8 II. WoBauG für die Rück-
zahlung eines Familienzusatzdarlehens, 

7. § 87a II. WoBauG auf nach § 87a 
II. WoBauG bewilligte Wohnungsfür-
sorgemittel; § 87a Abs. 5 II. WoBauG 
gilt, soweit auf § 18a des Wohnungs-
bindungsgesetzes verwiesen wird, nicht 
für Darlehen aus Wohnungsfürsorge-
mitteln des Freistaates Bayern,  

8. § 88b Abs. 2 bis 4 und § 88c II. Wo-
BauG auf nach § 88 II. WoBauG bewil-
ligte Aufwendungsdarlehen und -zu-
schüsse,  

9. § 88 Abs. 3 II. WoBauG für die Aus-
weisung eines Aufwendungsdarlehens 
in der Bilanz,  

10. § 88e Abs. 2 und 3 und § 88f Abs. 2 
II. WoBauG auf nach § 88e II. Wo-
BauG bewilligte einkommensorientierte 
Förderung.“ 

bb) In Satz 2 werden jeweils die Wörter „des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes“ durch die 
Angabe „II. WoBauG“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 Halbsatz 1 werden die Wörter „des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes“ durch die 
Angabe „II. WoBauG“ ersetzt und Halbsatz 
2 wird gestrichen. 

dd) In Satz 4 werden nach dem Wort „gelten“ 
die Wörter „unbeschadet Art. 11 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2“ eingefügt. 

 

§ 2 
Änderung des  

Bayerischen Wohnungsbindungsgesetzes 

Das Bayerische Wohnungsbindungsgesetz (Bay-
WoBindG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Juli 2007 (GVBl. S. 562, 781; 2011 S. 115, BayRS 
2330-3-I), das zuletzt durch Art. 17a Abs. 7 des Ge-
setzes vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach den Wörtern „Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes“ die Angabe „(II. Wo-
BauG)“ eingefügt. 

b) In Satz 2 Nr. 1 und 2 werden jeweils die Wör-
ter „des Zweiten Wohnungsbaugesetzes“ durch 
die Angabe „II. WoBauG“ ersetzt. 

3. Der Überschrift des Art. 2 wird das Wort „ , Ver-
ordnungsermächtigung“ angefügt. 

4. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungs-
ermächtigung“ angefügt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ , höchstens 
jedoch bis zu den in Art. 11 BayWoFG ge-
nannten Beträgen,“ gestrichen. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 einge-
fügt: 

„
2
Die Höchstbeträge nach Art. 11 Abs. 1 

BayWoFG dürfen nicht überschritten wer-
den.“ 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

5. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungs-
ermächtigung“ angefügt. 

b) In Satz 3 Halbsatz 1 werden die Wörter „ , jun-
ge Ehepaare“ gestrichen. 

c) Satz 4 wird aufgehoben. 

d) Die bisherigen Sätze 5 bis 7 werden die Sätze 
4 bis 6. 
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6. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 werden die Wörter „§ 72 des Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes“ durch die Angabe 
„§ 72 II. WoBauG“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „des Zwei-
ten Wohnungsbaugesetzes die laufenden Auf-
wendungen (Kapitalkosten, Bewirtschaftungs-
kosten)“ durch die Wörter „II. WoBauG die lau-
fenden Aufwendungen, d. h. Kapitalkosten und 
Bewirtschaftungskosten“ ersetzt. 

7. In Art. 10 Abs. 2 und 4 werden jeweils die Wörter 
„des Zweiten Wohnungsbaugesetzes“ durch die 
Angabe „II. WoBauG“ ersetzt. 

8. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „(Nachwir-
kungsfrist)“ gestrichen. 

b) In Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 werden die Wörter 
„des Zweiten Wohnungsbaugesetzes“ durch 
die Angabe „II. WoBauG“ ersetzt. 

9. Art. 19 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungs-
ermächtigung“ angefügt. 

b) In Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 und Abs. 5 Satz 1 
werden jeweils die Wörter „des Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes“ durch die Angabe „II. Wo-
BauG“ ersetzt. 

10. Art. 22 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungs-
ermächtigung“ angefügt. 

b) Im Wortlaut werden die Wörter „des Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes“ durch die Angabe 
„II. WoBauG“ ersetzt. 

11. Art. 32 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Ermächti-
gungen“ durch das Wort „Verordnungser-
mächtigung“ ersetzt. 

b) In Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter „(Kapital-
kosten und Bewirtschaftungskosten)“ durch 
die Wörter „ , d. h. Kapitalkosten und Bewirt-
schaftungskosten,“ ersetzt. 

12. Art. 34 Abs. 3 wird aufgehoben. 

 

§ 3 
Inkrafttreten 

1
Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 2018 in Kraft. 

2
Ab-

weichend von Satz 1 tritt § 1 Nr. 6 am 25. Mai 2018 in 
Kraft.  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 


